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RS OGH 1962/2/21 6Ob500/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.02.1962

Norm

ABGB §879 BIIm

ABGB §1336 C

Rechtssatz

Zur Frage der Sittenwidrigkeit einer Klausel, durch welche sich eine Bau6rma bei der Miete eines einer anderen

Bau6rma gehörigen Kranes unter Konventionsalstrafe verp:ichtete, den ihr auf Bestanddauer "mitüberlassenen"

Kranführer nach Beendigung der Kranmiete nicht weiter zu beschäftigen.
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